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Grundsätze  
Dieses Hygienekonzept orientiert sich an den Handlungsempfehlungen des DFB-Leitfadens 
„Zurück ins Spiel“. Es gilt für den Trainings- und Spielbetrieb und die hiermit im 
Zusammenhang stehenden notwendigen Tätigkeiten im Bereich der Sportstätte. Zudem 
werden Regelungen für Personen im Publikumsbereich der Sportstätte festgehalten. Zur 
besseren Abtrennung werden die genannten Bereiche in Zonen eingeteilt Ausgenommen 
vom Konzept sind sämtliche sonstigen Bereiche im Innenbereich von Gebäuden, 
gastronomische Einrichtungen. Hierfür können weitere Hygienekonzepte notwendig sein.  
Die Grundlage für sämtliche aufgeführten Maßnahmen und Regelungen ist die Annahme, 
dass eine Ansteckung mit SARS-CoV2 zwar möglich, die Wahrscheinlichkeit aber durch das 
Umsetzen der genannten Hygienemaßnahmen sehr gering ist.  
Durch die Steuerung anhand der aktuellen lokalen Einschätzung kann die Prävention 
verhältnismäßig angepasst werden.   
 

1. Allgemeine Hygieneregeln  
 

• Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen 
außerhalb des Spielfelds.  

• In Trainings- und Spielpausen ist der Mindestabstand auch auf dem Spielfeld einzuhalten.  

• Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) sind zu unterlassen.  
• Beachten der Husten und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch).  
• Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (min. 30 Sekunden) und/oder 

Desinfizieren der Hände.  

• Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld.  
 

2. Verdachtsfälle Covid-19  
 

• Eine Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb ist für alle Beteiligten nur möglich bei 
symptomfreiem Gesundheitszustand.  



 
• Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend verlassen bzw. 
diese gar nicht betreten. Solche Symptome sind: Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), 
Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome  
Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt 
vorliegen.  
 
Bei positivem Test auf das Corona Virus gelten die behördlichen Festlegungen zur 
Quarantäne. Die betreffende Person wird mindestens 14 Tage aus dem Trainings- und
Spielbetrieb genommen. Gleiches gilt bei positiven Testergebnissen im Haushalt der
betreffenden Person.  
 

3. Organisatorisches  
 

• Alle Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verordnungen und Vorgaben.  

• Ansprechpartner für sämtliche Anliegen und Anfragen zum Hygienekonzept des Trainings- 
und Spielbetriebs sind Pirmin Langenbahn und Horst Wenzel

• Das Hygienekonzept ist anhand der vorliegenden Rahmenbedingungen der SF Walsheim  
und der Sportstätte in Walsheim mit den lokalen Behörden abgestimmt.  

• Die Sportstätte ist mit ausreichend Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten, vor allem im 
Eingangsbereich des Sportgeländes, ausgestattet.  

• Alle Trainer und verantwortlichen Vereinsmitarbeiter, sowie alle Spieler sind in die Vorgaben 
und Maßnahmen zum Trainings- und Spielbetrieb eingewiesen.  

• Vor Aufnahme des Trainings- und Spielbetriebs werden alle Personen, die in den aktiven 
Trainings- und Spielbetriebs involviert sind bzw. aktiv teilnehmen, über die Hygieneregeln 
informiert. Dies gilt im Spielbetrieb nur für  die Personen des Heimvereins. Gastvereine, 
Schiedsrichter*innen und sonstige Funktionsträger*innen müssen das Hygienekonzept aus 
der eigens vom SFV errichteten Cloud herunterladen. 

• Alle weiteren Personen, die sich auf dem Sportgelände aufhalten (Zone 3), werden über die 
Hygieneregeln rechtzeitig in verständlicher Weise informiert werden. Hierzu erfolgt der 
Aushang des Hygienekonzepts mindestens am Eingangsbereich und einem Aushang im 
Bereich der Zone 3.  

• Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen des 
Hausrechts der Zutritt verwehrt bzw. sie werden der Sportstätte verwiesen.  
 

4. Zonierung  
 
Die Sportstätte wird in drei Zonen eingeteilt:  

Zone 1 „Innenraum/Spielfeld“  
• In Zone 1 (Spielfeld inkl. Spielfeldumrandung und Auswechselbank) befinden sich nur die für

den Trainings- und Spielbetrieb notwendigen Personengruppen, also Spieler, Trainer, 
Funktionsteams, Schiedsrichter*innen, Sanitäts- und Ordnungsdienst, und die 
Ansprechpartner für das Hygienekonzept  
 
•Die Zone 1 darf nur durch den seitlichen Eingang  betreten und verlassen werden. 

• Person aus Zone 1 dürfen nur die Toilettenanlage an der Stirnseite (Strassenseite) des 
Sportheims nutzen (alte Toiletten Anlage). 



• Platzordner werden für evtl. Fragen und Wegführung vor Ort sein  • Medienvertreter*innen, 
die im Zuge der Arbeitsausführung Zutritt zu Zone 1 benötigen (z.B. Fotograf*innen), wird 
dieser nur nach vorheriger Anmeldung und unter Einhaltung des Mindestabstandes gewährt.
 

Zone 2 „Umkleidebereiche“  
• In Zone 2 (Umkleidebereiche) haben nur folgende Personengruppen Zutritt: Spieler, Trainer, 

Funktionsteams, Schiedsrichter*innen und Ansprechpartner für Hygienekonzept  
• Die Nutzung erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelung oder Tragen von Mund-

Nasenschutz.  
• Die Verweildauer in den Umkleidekabinen sollte auf ein Minimum reduziert werden.
• Die Personen müssen in der offiziellen Aufstellung durch das DFB Net aufgeführt sein bzw. 
schriftlich dort nachgetragen werden. 
 

Zone 3 „Publikumsbereich (im Außenbereich)

Wichtig:
In dieser Zone dürfen sich nur Personen aufhalten, die Genesen, Geimpft oder einen 
gültigen negativen Corona Test vorweisen können.

Dies gilt auch für Spieler der Ersten Mannschaft, die ihre Zweite anschauen wollen, 
und für Spieler der Zweiten, die später das Spiel der Ersten sehen möchten

Diese Personen können aber in Zone 1 das jeweilige Spiel verfolgen

Die Zone 3 umfasst die beiden Seiten hinter den Toren, sowie die Längsseite gegenüber 
den Auswechselbänken
Alle Personen in Zone 3 betreten und verlassen die Sportstätte über den Haupteingang. 
Die anwesende Gesamtpersonenanzahl im Rahmen des Spielbetriebs ist stets bekannt 
Die Personen in Zone 3 werden, solange behördlich verlangt, alle über einen 
„Zugangszettel“ mit den persönlichen Daten ( Name, Anschrift, Telefonnummer erfasst) Eine 
Registrierung per QR Code ist ebenfalls möglich. Wir behalten uns vor die Daten 8 Wochen 
aufzubewahren und dann zu entsorgen. Alles unter den Gesichtspunkten des 
Datenschutzgesetzes.
 

5. Spielbetrieb  
 

• Die vom Gesetzgeber vorgegebene Anzahl der Personen für den Außenbereich in Zone 3 
wird nicht überschritten.

• Es werden in Zone 3 am Haupteingang die Grundlagen der Hygienemaßnahmen 
Desinfektionsmittel-Spender und Hinweis-Beschilderung bereit gestellt. 

• Organisation der Wegeführung und Zuschauerplatzierung (siehe Publikumsbereich (im 
Außenbereich)) 

• Organisation von Gastronomie (siehe Publikumsbereich (im Außenbereich) )  
• Die Gastmannschaft sowie der Schiedsrichter können sich in der vom SFV eingerichteten 

Cloud, „Hygienekonzept Saarvereine" jederzeit über unser Hygienekonzept, Zonenaufteilung
usw., informieren.  

• Mannschaftsbesprechungen sollten im Außenbereich durchgeführt werden, falls dies nicht 
durchgeführt kann werden dann nur mit genügend Abstand bzw. Mundschutz. 
 



6. Einschätzung des Infektionsrisikos  
 
Die SF Walsheim  sorgen mit diesem Hygienekonzept für eine verhältnismäßige und 
bestmögliche Prävention. In Abhängigkeit zur aktuellen Einschätzung des Infektionsrisikos 
werden in Abstimmung mit dem für die Sportstätte zuständigen Behörden die 
entsprechenden Hygienemaßnahmen vorgesehen und veranlasst. 
 
 

7.  Änderungsklausel und Haftungsausschluss 
 
Weder die SF Walsheim  noch in ihrem Namen handelnde Personen haften für etwaige 
Verstöße gegen die geltenden Rechtsverordnungen oder Handlungsanweisungen, die durch 
einzelnen Teilnehmer der Veranstaltungen vor, während oder nach den Spielen / 
Veranstaltungen begangen werden. 
Es ist klar, dass auch bei Einhaltung größtmöglicher Sicherheits- und Hygienestandards eine
Ansteckung mit dem Corona-Virus nicht zu 100 Prozent ausgeschlossen werden kann 
(weder im Spiel noch bei sonstiger Teilnahme am öffentlichen Leben). Der Verein und die 
jeweiligen Verantwortlichen haften nicht für das allgemeine Lebensrisiko der am Spielbetrieb 
beteiligten Personen. 
Die Vorgaben des Konzeptes treten zum 01.08.2021 in Kraft. Das Konzept kann jederzeit an 
aktuelle rechtliche oder organisatorische Änderungen in Abhängigkeit der jeweiligen 
Voraussetzungen angepasst  
 
 
 
Aushang ALLGEMEINE HYGIENEREGELN 
 
-Bei Corona verdächtigen Symptomen wie Husten und Fieber zu Hause bleiben 
  
-Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) 
 

- Tragen von Mund-Nase-Schutz in allen geschlossenen Räumen (Toilette / Umkleide ) 
- Vermeiden von körperlichen Begrüßungsritualen(zum Beispiel Händedruck/Umarmungen) 
- Beachten der Husten- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch) 
- Waschen der Hände mit Wasser und Seife (mindestens 30 Sekunden) und/oder    
  Desinfizieren der Hände 
-Grundsätzlich gelten immer die aktuellen, lokal gültigen Verordnungen und Vorgaben. 
 
 
 
Walsheim m, den 31.07.2021 
 
 
 

Pirmin Langenbahn  
Horst Wenzel  

 


